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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1988

Norm

ABGB §880a A

Rechtssatz

Übernahm die inländische Mutter die vertragliche Haftung insbesondere auch für den Fall, daß die ausländische

Tochtergesellschaft als Arbeitgeber nach den dortigen Gesetzen keine Verp9ichtung zur Bezahlung des vereinbarten

Entgeltes tri:t, handelt es sich nicht um eine akzessorische Bürgschaftsverp9ichtung, sondern um eine rechtlich

selbständige Garantie.
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